
VI-3 Kart 65/12 (V) 

 

Leitsätze  

 

§§ 21 Abs. 1, 24 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 EnWG, § 19 Abs . 2 StromNEV; Art. 80 Abs. 1 

Satz 2 GG; Art. 32 Richtlinie 2009/72/EG 

 

1. Ändert der Gesetzgeber eine Rechtsverordnung, muss die Änderung mit den weite-

ren gesetzgeberischen Maßnahmen in einem sachlichen Zusammenhang stehen 

und sich im Rahmen der delegierten Verordnungsermächtigung halten. 

 

2. Der Verordnungsgeber ist nach § 24 Satz 1 Nr. 3 EnWG nur ermächtigt, in der 

Stromnetzentgeltverordnung neben der Methode zur Bestimmung der Entgelte Re-

gelungen hinsichtlich der Genehmigung (oder Untersagung) individueller Netznut-

zungsentgelte zu treffen. 

 

3. Bei der Befreiung stromintensiver Letztverbraucher handelt es sich schon nicht um 

ein individuelles Netzentgelt, da der Letztverbraucher keine Gegenleistung entrich-

tet.  

 

4. Ein individuelles Netzentgelt muss den Beitrag des Letztverbrauchers zu einer Sen-

kung oder einer Vermeidung der Erhöhung der Netzkosten widerspiegeln. Das be-

sondere Nutzungsverhalten stromintensiver Netznutzer kann nur eine verhältnis-

mäßige Reduzierung, nicht aber eine vollständige Befreiung von den Netzkosten 

rechtfertigen. 


